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Gemeinde Hanstedt 
Herrn Gemeindedirektor Olaf Muus 
Rathausstraße 1 
21271 Hanstedt 
 
 
 
 
Einrichtung verkehrsberuhigender baulicher Maßnahmen in den Straßen 
 „An den Wiesen“/“Homanns Busch“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Muus, 
 
hiermit beantrage ich die Einrichtung verkehrsberuhigender baulicher Maßnahmen in der Straße „An 
den Wiesen“ und “Homanns Busch“. 
 
Begründung: 
Aus vielen Hinweisen von Anwohnern und eigener Beobachtung ist festzustellen, dass häufig 
Fahrzeuge nicht in angemessener und vorgeschriebener Geschwindigkeit (30 km/h) durch die Straße 
fahren. 
In dieser Straße leben diverse Familien mit kleinen Kindern, die durch diese Fahrweise gefährdet 
werden. Zudem wird die Straße auch als Schulweg zur Grund- und Oberschule in Hanstedt genutzt 
und von vielen Anwohnern der weiteren Wohngebiete Hingstkamp/Roter Kamp, Am Pellerbruch, Am 
Fischerbeek als Fuß- und Spazierweg in die Ortsmitte genutzt. 
 
Mit den baulichen Maßnahmen auf der Straße soll die Durchfahrt-Geschwindigkeit reduziert werden 
und damit einhergehend auch die Gefährdung von Fußgängern und Kindern. 
 
Die Ausführung der Maßnahmen soll wirkungsvoll sein. Dies kann durch Kunststoff-Schwellen 
erreicht werden (vergleichbar am westlichen Ende der Straße Am Steinberg) 
Um die Wirkung der baulichen Veränderung und die Eignung der Standorte zu bewerten, sollten auch 
aus wirtschaftlichen Gründen zunächst leicht rückbaubare Mittel genutzt werden. 
 
Um den gewünschten Effekt der Reduzierung der Geschwindigkeit zu erreichen, beantrage ich daher 
die Aufbringung von 7 Fahrbahn-Schwellen im Verlauf der Straße (Platzierung siehe anliegende 
Karte): 
 
Damit könnten ggf. die Standorte der Maßnahmen schnell und günstig verändert werden, um einen 
besseren Effekt zu erreichen. 
Denkbare zusätzliche Maßnahmen: Fahrbahn-Verengungen.  
 
Die Anwohner sollten eingebunden werden und nach 12 Monaten sollte im Dialog mit den 
Anwohnern eine Bewertung der Maßnahmen erfolgen. 
 



Die Maßnahmen sollten keine Einschränkung z.B. für Radfahrer oder Rollstuhlfahrer/Rollatoren 
bewirken. Die Befahrbarkeit für gewerbliche Fahrzeuge (z.B. Müllabfuhr) ist selbstverständlich 
sicherzustellen. 
Entsprechende Mittel für diese Maßnahme sollten im Haushalt 2020 vorgesehen werden. 
 
 
Viele Grüße 
Florian Schönwälder 
 
 
Anlage: Skizze für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (eingezeichnet als rote Balken): 
 


